
Untersuchungsinitiative

chert den operativen Charakter der 
Untersuchung und deren Effektivität. 
Die Durchsetzung des Prinzips der U. 
sichert gleichzeitig, daß die Arbeit mit 
dem Untersuchungsplan nicht sche
matisch bzw. dogmatisch erfolgt.

Untersuchungsexperiment -> kri
minalistisches Experiment

Untersuchungsfrist -> Fristen, -» 
Anzeigenprüfungsfrist, -> Bearbei
tungsfrist

Untersuchungsführer: Bezeichnung
für Kriminalisten, die als Angehörige 
eines Untersuchungsorgans für die 
selbständige Untersuchung von 
Straftaten — Bearbeitung von Er
mittlungsverfahren oder anderen 
kriminalistisch relevanten Ereignis
sen — qualifiziert sind (Verhütung, 
Verhinderung, Aufdeckung und Auf
klärung von Straftaten).

Untersuchungshaft: gerichtlich an
geordnete (-* Haftbefehl) strafpro
zessuale Sicherungsmaßnahme mit 
Freiheitsentzug, die nur bei Vorliegen 

dringender Verdachtsgründe, 
strafrechtlicher Voraussetzungen (-» 
Verbrechen oder schwere -> Ver
gehen, die mit Freiheitsstrafe (minde
stens zwei Jahre) oder Haftstrafe be
droht sind) und aus notwendigen Si
cherungs- oder -> Haftgründen 
(Fluchtverdacht, Verdunklungs
gefahr, Wiederholungsgefahr) an
gewendet werden darf. Ihre Anord
nung setzt eine gründliche Prüfung 
aller Bedingungen, einschließlich der 
Persönlichkeit, des Alters, der Ge
sundheit und Familienverhältnisse 
des Beschuldigten oder Angeklagten 
voraus. Die Aufrechterhaltung der U. 
ist in jedem Stadium des Strafverfah
rens ständig zu prüfen (-> Haftprü
fung) und nur solange zulässig, wie 
dies für die Durchführung des Ver
fahrens unbedingt notwendig ist. Be

sonderheiten sind bei Jugendlichen 
(besondere Aufsicht Erziehungsbe
rechtigter) und bei Ausländern (Si
cherheitsleistung gern. StPO) zu 
beachten.
Beim Vollzug der U. sind nur solche 
Beschränkungen zulässig, die der 
Zweck der U. (Haftgründe), die Ord
nung der Untersuchungshaftanstalt 
(z. B. produktive Arbeit, Einkaufs
möglichkeiten) oder die Sicherheit 
(z. B. Besuche, Korrespondenz) er
fordern. Verhaftete und Verurteilte 
sind nach Alter und Geschlecht ge
trennt unterzubringen. Weisungs
berechtigt im Rahmen des Vollzugs 
der Untersuchungshaft ist im Er
mittlungsverfahren der Staatsanwalt, 
im Gerichtsverfahren das Gericht. 
Dringlichkeitsentscheidungen durch 
den Leiter der Untersuchungshaft
anstalt bedürfen der Bestätigung 
durch den Staatsanwalt oder das 
Gericht. —> Verhaftung

Untersuchungshandlungen -> Er-
mittlungs- und Untersuchungshand
lungen

Untersuchungsinitiative: unabding
bares politisches Grunderfordernis 
der kriminalistischen Tätigkeit; 
durch Gesetz (StPO, VP-Gesetz) 
sowie Befehle u. a. Weisungen dem 
Kriminalisten auferlegte Pflicht, in 
der von ihm zu bearbeitenden Straf
sache alle erforderlichen Schritte zu 
unternehmen und Maßnahmen ein
zuleiten, die auf die Erlangung der 
objektiven Wahrheit gerichtet sind. 
Ausdruck für eine prinzipienfeste, 
aktive und offensive sowie entschlos
sene Haltung in der Untersuchungs
arbeit, für die unverzügliche und ge
zielte Einleitung und Durchführung 
der zum Zwecke der Verhütung, Auf
deckung und Aufklärung von Straf
taten notwendigen Maßnahmen, 
wobei die U. immer vom Kriminali
sten auszugehen hat.
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